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Beilage A: Kantonaler Vorprüfungsbericht vom 4. Novem-
ber 2025 und Behandlung durch die Gemeinde Bauma 
Stand 12. Februar 2026 
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Berücksichtigung  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme / nicht Gegenstand der Revision 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Im Sinne einer schlanken BZO mit möglichst wenig Redundanzen wird die Formulierung 
gestrichen. 
 
Berücksichtigung 
Am bisherigen Begriff der geschlossenen Bauweise wird festgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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Berücksichtigung 
Da mit den 50 m2 gemäss § 2a Abs, 2 ABV ein neues Flächenmass eingeführt wird, das als 
limitierender Faktor für die Dimensionierung von Anbauten dient, ist eine Limitierung der 
Gebäudelänge in Art. 10 BZO nicht mehr zweckmässig.  
 
 
Teilweise Berücksichtigung 
Mit neuen Bestimmungen PBG sind Mansardendächer neu unbesehen der 45°-Dachprofilli-
nie zulässig (unter Einhaltung der Kniestockhöhe). Da zudem die Messweise der Knie-
stockhöhe angepasst wird, was ebenfalls steilere Dachformen begünstigt, können mass-
geblich grössere / wuchtigere Bauvolumen begünstigt werden. Gemäss PBG darf ein Vor-
haben lediglich zu keiner Beeinträchtigung von Objekten des Natur- und Heimatschutzes 
führen. Mit der Ergänzung in Art. 12 BZO will die Gemeinde sicherstellen, dass weiterhin 
solche Dachformen zulässig sind aber mit hohen gestalterischen Anforderungen weiterhin 
eine ortsverträgliche und hochwertige Bauweise gewährleistet ist. 
Die Formulierung wird jedoch angepasst, indem nicht mehr von einer „besonders guten“ 
Gestaltung, sondern von eine „guten Gestaltung“ gesprochen wird. Damit sollen übermäs-
sigen Hürden für die Innenverdichtung verhindert werden und trotzdem signalisiert wer-
den, dass die Ausschöpfung des neu zulässigen Potenzials an qualitative Anforderungen 
geknüpft ist. 
 
 
Teilweise Berücksichtigung 
Neu wird der Begriff «giebelseitige Fassade» verwendet, um Klarheit zu schaffen. Eben-
falls wird das maximale Längenmass in Art. 14 Abs. 3 BZO aufgenommen, damit nicht der 
Eindruck entsteht, dass der Rückversatz von der giebelseitigen Fassade die einzige Ein-
schränkung ist. 
Hingegen wird an der Anpassung des maximal zulässigen Längenmasses von «einem Drit-
tel» auf die «die Hälfte der entsprechenden Fassadenlänge» festgehalten. Damit wird le-
diglich die Liberalisierung, welche §292 PBG neu vorsieht, in die kommunale BZO über-
nommen. Es ist auch nicht ersichtlich, wieso dass dies in der vorliegenden Teilrevision 
nicht erfolgen können sollte. Es handelt sich vorliegend um ein ordentliches Nutzungs-
planverfahren, das die Verfahrensschritte gemäss kantonalem Recht durchläuft. Überdies 
hebt selbst die Baudirektion in ihrem Leitfaden «Harmonisierung der Baubegriffe» vom 1. 
März 2017 die neue Bestimmung in § 292 PBG hervor und stellt fest, dass die Gemeinden 
die Thematik zu prüfen / zu regeln haben. Im Weiteren irritiert die Aussage, dass diese An-
passung thematisch über die vorliegende Revision hinausgehe, wenn gleichzeitig von Sei-
ten Kanton gefordert wird, Themen wie Naturgefahren und Motorfahrzeugabstellplätze 
aufzunehmen. 
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Berücksichtigung 
An den bisherigen Begriffen wird festgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Verwendung von Grund- und Grenzabstand in der BZO wird bereinigt. 
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Berücksichtigung 
 
 
 
 
Teilweise Berücksichtigung 
Wieso auch im Titel nochmals «kleiner und grosser Grundabstand» geschrieben werden 
soll, ist nicht ersichtlich. Die Gemeinde nimmt an, dass es sich um einen Schreibfehler im 
Vorprüfungsbericht handelt. Im Übrigen analog oben. 
 
 
 
Berücksichtigung 
Es wird der Begriff «Gesamtlänge» gemäss rechtskräftigen BZO übernommen. In Art. 25 
(nicht Art. 27) wird zudem die Formulierung auf «Gebäudelänge bzw. Gesamtlänge» präzi-
siert. 
Berücksichtigung 
Am Begriff «Gesamtlänge» wird in Art. 27 bis 32 BZO festgehalten. 
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Berücksichtigung 
Um einen Bezug zur AZ als Dichteziffer zu schaffen und einen gesetzlich definierten Be-
griff zu verwenden, wird neu auf die anrechenbaren Geschossfläche Bezug genommen. 
Aus § 255 Abs. 3 PBG ergibt sich, dass Flächen in Dach- und Untergeschossen nicht in je-
dem Fall anrechenbare Geschossflächen sein müssen. Da diese jedoch bei der bisherigen 
Definition der Hauptnutzfläche eingerechnet sind und es auch sinnvoll ist, diese bei der 
Bezugsgrösse miteinzubeziehen, wird dies so präzisiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Der Hinweis wird verdankt, die Regelung in Art. 44 Abs. 2 BZO wird gestrichen. Es gilt nur 
die Vorgabe gemäss Art. 31 BZO. 
Hinweis: Die Bestimmungen für die WG2 (alt Art. 31 BZO) und die WG3 (alt Art. 32 BZO) 
werden vereinheitlicht und in einem neuen Art. 31 BZO zusammengefasst. 
 
 
Berücksichtigung  
Der Begriff Gesamthöhe wird gestrichen, gemeint ist nur die Fassadenhöhe gemäss den 
Grundmassen in Art. 23 BZO (traufseitige) bzw. § 280 Abs. 1 PBG (giebelseitig). 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die BZO wird präzisiert, dass auch dass auch Verkehrsbaulinien den Bestimmungen in 
Abs. 1 und 2 vorgehen. 
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Kenntnisnahme / keine Berücksichtigung 
Mit der vorliegenden Teilrevision sollen vornehmlich Anpassungen an die neuen Bestim-
mungen des PBG bzw. die Begrifflichkeiten der IVHB, sowie ergänzend untergeordnete An-
passungen aufgrund des Vollzugs vorgenommen werden. Die Thematik der Parkplatzre-
duktion kann in einer separaten Revision der Nutzungsplanung geprüft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme / keine Berücksichtigung 
Mit der vorliegenden Teilrevision sollen vornehmlich Anpassungen an die neuen Bestim-
mungen des PBG bzw. die Begrifflichkeiten der IVHB, sowie ergänzend untergeordnete An-
passungen aufgrund des Vollzugs vorgenommen werden. Die Thematik der Ausstattung 
von Parkplätzen mit Ladestationen kann in einer separaten Revision der Nutzungsplanung 
geprüft werden. 
 
 
 
 
 
Teilweise Berücksichtigung 
Bereits in der rechtskräftigen BZO ist festgelegt, dass für die Anordnung und Geometrie 
dieser Fahrrad- und Motorfahrzeugabstellplätze auf die Normen des Verbandes Schweize-
rischer Strassenfachleute (VSS) abzustützen ist. Die Anliegen sind damit bereits weitge-
hend berücksichtigt. 
Der Entwurf der BZO wird insofern angepasst, dass bei der Abstellplatzermittlung (1 Velo-
abstellplatz pro Zimmer) halbe Zimmer aufgerundet werden müssen. Damit wird die Be-
stimmung gemäss VSS-Norm 640 065 übernommen und dem gestiegenen Bedürfnis nach 
Veloinfrastrukturen Rechnung getragen. 
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Kenntnisnahme / keine Berücksichtigung 
Mit der vorliegenden Teilrevision sollen vornehmlich Anpassungen an die neuen Bestim-
mungen des PBG bzw. die Begrifflichkeiten der IVHB, sowie ergänzend untergeordnete An-
passungen aufgrund des Vollzugs vorgenommen werden. Die Thematik der Naturgefahren 
würde den Rahmen der vorliegenden Revision übersteigen und kann in einer separaten Re-
vision der Nutzungsplanung geprüft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme / keine Berücksichtigung 
Mit der vorliegenden Teilrevision sollen vornehmlich Anpassungen an die neuen Bestim-
mungen des PBG bzw. die Begrifflichkeiten der IVHB, sowie ergänzend untergeordnete An-
passungen aufgrund des Vollzugs vorgenommen werden. Die Thematik der Naturgefahren 
würde den Rahmen der vorliegenden Revision übersteigen und kann in einer separaten Re-
vision der Nutzungsplanung geprüft werden. 
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